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Groß Kreutz (Havel) 

Der Bürgermeister 
 

 
 

Änderung der Wahlbekanntmachung vom 11.01.2019 für die 
Kommunalwahlen am 26.05.2019  

 

 Bekanntmachung des Wahlleiters vom 05.02.2019 
 

Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) 
und § 31 Absatz 2 und 3 der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) 
mache ich folgende Änderung meiner Wahlbekanntmachung vom 11.01.2019 bekannt: 
 
zu B.  Wahl der Ortsbeiräte für die Ortsteile Bochow, Deetz, Götz, Groß Kreutz, Jeserig,  
                Krielow, Schenkenberg und Schmergow. 

 

Nummer 4. wird wie folgt geändert: 

 

   Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer 
Listenvereinigung, einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die oder der von 
dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind nachfolgend 
aufgeführte Unterstützungsunterschriften beizufügen. Von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften sind auch die Parteien, politischen Vereinigungen und 
Wählergruppen befreit, die am 17. August 2018 aufgrund eines zurechenbaren 
Wahlvorschlags im Ortsbeirat des jeweiligen Ortsteils durch mindestens ein Mitglied seit 
der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; Entsprechendes gilt für 
Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im 
jeweiligen Ortsbeirat vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn mindestens eine 
der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte Voraussetzung erfüllt. Im 
Übrigen gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 
und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß. 

 

Gemeinde Groß Kreutz (Havel) 
Der Wahlleiter  
Schafföner 
 

Wahlgebiet 

Anzahl der zu 
wählenden Ortsbeirats-
mitglieder gemäß 
Hauptsatzung 

Höchstzahl der 
Bewerber gemäß  
§ 28 I BbgKWahlG 

Anzahl der Unterstützungs-
unterschriften gem. § 28 a I 
BbgKWahlG 

Bochow 3 4 3 
Deetz 3 4 5 
Götz 5 7 5 
Groß Kreutz 5 7 5 
Jeserig 5 7 5 
Krielow 3 4 3 
Schenkenberg 5 7 5 
Schmergow 3 4 5 


